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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Nach dem Ständerat folgte auch die Volkskammer dem Bundesrat und empfahl die
beiden Volksinitiativen zur Abschaffung der Schwerverkehrssteuer resp. der
Autobahnvignette, welche 1986 vom Automobiljournalisten Bernhard Böhi eingereicht
worden waren, ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Neben der AP, der LP und
Exponenten des Auto- und Transportgewerbes aus der SVP hatte sich auch eine
gewichtige Minderheit der FDP-Fraktion für die beiden Initiativen stark gemacht. Die
Begehren werden allerdings dem Volk nicht zur Abstimmung vorgelegt werden. Böhi
zog sie zurück, nachdem es ihm nicht gelungen war, die grossen Automobilverbände für
ein substantielles finanzielles Engagement in der Abstimmungskampagne zu gewinnen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.07.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der Kompromiss erwies sich auch bei den Beratungen des Nationalrats in der
Wintersession als tragfähig. Der Rückweisungsantrag der Liberalen wurde mit 105 zu 17
Stimmen abgelehnt. Allerdings bekundete vor allem die SVP Mühe, sich an die
Abmachungen unter den Bundesratsparteien zu halten. Ihr Sprecher Blocher (ZH)
kündigte an, dass die Fraktion die Forderungen nach einer zeitlichen Befristung und für
einen Abbau der direkten Steuern um mindestens Zehn Prozent unterstützen werde. In
der Detailberatung unterlagen jedoch die Anträge Reimann (svp, AG) und Coutau (lp,
GE) für eine Befristung auf zwölf Jahre sowie der Antrag Rychen (svp, BE) für einen
Rabatt bei der direkten Bundessteuer relativ deutlich. Bei der abstimmungspolitisch
wichtigen Frage der Besteuerung des Gastgewerbes korrigierte die Volkskammer den
Ständeratsentscheid und beschloss, diese Branche während einer Übergangsphase von
Fünf Jahren mit einem reduzierten Satz von 4% zu belasten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der Nationalrat hiess als Zweitrat den Bundesbeschluss über die Anhebung der
Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV von 6,5 auf 7,5% gut, wie es das Volk bereits 1993
im Grundsatz beschlossen hatte. Der Rückweisungsantrag einer
Kommissionsminderheit um Borer (fp, SO), der eine genauere Abklärung der
Auswirkungen der Proportionalisierung der MWSt-Zuschläge und die langfristige
Finanzierung der Sozialwerke verlangte, wurde deutlich abgelehnt. Die Debatte drehte
sich vorwiegend um die Ausgestaltung der Steuererhöhung. Bundesrat und Ständerat
hatten sich mit einer Erhöhung der Sondersätze für Güter des täglichen Bedarfs von 2
auf 2,3% sowie für die Hotellerie von 3 auf 3,5% begnügt. Nach Ansicht der FPS und
Teilen der SVP sollte die Differenz zwischen dem ordentlichen und den privilegierten
Steuersätzen nicht noch weiter vergrössert werden, da dies zu Ungerechtigkeiten führe.
Die Mehrheit der grossen Kammer lehnte die entsprechenden Anträge jedoch ab, um
keine Differenzen zum Ständerat zu schaffen, was ein Inkrafttreten der neuen
Bestimmungen verzögert hätte. Aus demselben Grund widersetzte sie sich auch dem
Begehren von Egerszegi (fdp, AG), die Steuererhöhung bis zum Jahr 2000
aufzuschieben oder die AHV-Leistungen via Änderung des Teuerungsausgleiches zu
beschneiden. In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage im Nationalrat mit 130 zu 39
und im Ständerat mit 41 zu 0 verabschiedet; der Bundesbeschluss tritt am 1. Januar
1999 in Kraft. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.1998
URS BEER

Der Nationalrat verwarf eine Motion der SVP-Fraktion, welche den zweckgebundenen
Zuschlag zur Verbrauchssteuer auf Mineralöle während fünf aufeinander folgenden
Jahren um 10,9 Rappen pro Liter reduzieren wollte, um die aufgelaufenen Überschüsse
abzubauen. Die Ratsmehrheit war der Meinung, der Vorstoss widerspreche der
schweizerischen Umweltpolitik. 4

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MAGDALENA BERNATH
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Im Berichtsjahr stimmten die Räte insgesamt elf Motionen zur Vereinfachung der
Mehrwertsteuer und zur Vereinheitlichung der Steuersätze zu: Der Nationalrat
überwies zwei von der kleinen Kammer im Vorjahr gebilligte Vorstösse der WAK-SR (Mo.
05.3465 und Mo. 05.3466), je zwei Motionen der Fraktionen der CVP (Mo. 05.3798 und
Mo. 05.3800), der SVP (Mo. 05.3147 und Mo. 05.3302) und von Philipp Müller (fdp, AG)
(Mo. 06.3261 und Mo. 06.3262)  sowie je eine Motion Schlüer (svp, ZH) (Mo. 04.3338)
und Triponez (fdp, BE) (Mo. 03.3622), der Ständerat eine Motion Frick (cvp, SZ) (Mo.
05.3813); ebenfalls überwiesen wurde ein Postulat Gutzwiller (fdp, ZH) (Po. 06.3376) zur
Mehrwertsteuerproblematik bei Subventionen. Die Vorstösse forderten u.a. eine
Befristung der Ausnahmen von der Mehrwertsteuer auf fünf Jahre, eine Vereinfachung
der Deklaration (u.a. Massnahmen, damit die Mehrwertsteuerabrechnung möglichst
rasch elektronisch eingereicht werden kann; anwendungsfreundliche Publikation aller
Instruktionen und Entscheide auf Internet; konsequente Umsetzung der Systematik),
vorteilhaftere Saldosteuersätze bei der vereinfachten Abrechnungsmethode, raschere
Auskunft der Eidg. Steuerverwaltung auf schriftliche Anfragen zu den
mehrwertsteuerlichen Konsequenzen von konkret umschriebenen Sachverhalten, mehr
Rechtssicherheit in der Mehrwertsteuer (formeller Entscheid nach jeder
Mehrwertsteuerrevision, gleich lange Spiesse im Revisions- und im
Einspracheverfahren, uneingeschränkte Respektierung der Rechte der Angeschuldigten
im Verwaltungsstrafverfahren) sowie Genehmigung der Weisungen der
Mehrwertsteuerbehörden durch den Vorsteher des EFD, um Gleichheit herzustellen mit
anderen von der Regierung erlassenen Verordnungen. Bundesrat Merz betrachtete die
Vorstösse als Rückenwind und Ermunterung für die laufenden Arbeiten. 5

MOTION
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Sowohl eine Motion der SVP als auch eine Motion Jenny (svp, GL) (Mo. 07.3480) wollten
die Mehrwertsteuer per 1. Januar 2010 um ein Prozent senken unter der Bedingung,
dass bis dahin die Schulden des Bundes jährlich um 3 Mia Fr. gesenkt werden. Der
Bundesrat lehnte beide Motionen entscheiden ab, da einerseits der hohe Überschuss
im Jahr 2006 sowie die vorgesehenen Überschüsse 2008-2011 nicht für die
Finanzierung neuer Vorhaben zur Verfügung stehen und andererseits die Forderung
nach einer Steuersenkung bei der Mehrwertsteuer nicht der Steuerstrategie des
Bundesrates entspricht, welche darauf abzielt, dort steuerliche Erleichterungen
vorzunehmen, wo der positive Einfluss auf Wachstum und Arbeitsplätze am grössten ist.
Die Motion Jenny wurde im Ständerat und die Motion der SVP Fraktion im Nationalrat
deutlich abgelehnt. 6

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Im Anschluss an die Debatte über die Reform der Mehrwertsteuer waren im Ständerat
eine Reihe von Motionen aus dem bürgerlichen Lager traktandiert, die alle auch
kleinere Anpassungen bei der Mehrwertsteuer vorschlugen (Triponez, Mo. 03.3622;
Schlüer, Mo. 04.3338; FDP-Fraktion,Mo. 05.3741; SVP-Fraktion, Mo. 05.3147 und Mo.
05.3302; Müller, Mo. 05.3743, Mo. 06.3261, Mo. 06.3262 und Mo. 08.3864;
Leutenegger, Mo. 05.3795; CVP-Fraktion, Mo. 05.3799, Mo. 05.3798 und Mo. 05.3800;
Darbellay, Mo. 06.3122). Sie wurden alle diskussionslos abgelehnt, da ihre Anliegen in
die Reformvorlage aufgenommen worden waren. 7

MOTION
DATUM: 02.06.2009
NATHALIE GIGER

Am 28. September 2014 gelangte die Volksinitiative "Schluss mit der MwSt-
Diskriminierung des Gastgewerbes!" zur Abstimmung. Das drei Jahre zuvor vom
Wirteverband GastroSuisse eingereichte Begehren forderte, dass gastgewerbliche
Leistungen dem gleichen Steuersatz unterliegen wie die Lieferung von Nahrungsmitteln.
Bislang wurden nur Take-away-Einkäufe zum reduzierten Satz von 2,5% besteuert. Für
Restaurantleistungen galt der Normalsatz von 8%. Nachdem sich bereits der Nationalrat
in der Wintersession 2013 bei 16 Enthaltungen mit 94 zu 78 Stimmen gegen die Initiative
ausgesprochen hatte, empfahl im März 2014 auch der Ständerat die Ablehnung des
Volksbegehrens. In der kleinen Kammer stimmten bei 2 Enthaltungen 24
Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen und 13 für die Annahme der
Volksinitiative. Neben den geschätzten Mindereinnahmen von CHF 750 Mio., die eine
Reduktion des Steuersatzes für Restaurants auf 2,5% mit sich gebracht hätte, sprach
aus Sicht der Gegner gegen die Initiative, dass mit deren Annahme der bei vielen
Personen beliebte Einheitssatz vom Tisch gewesen wäre, da sie zwei separate Sätze für
Nahrungsmittel und andere gastgewerbliche Leistungen wie alkoholische Getränke,
Tabak und andere Raucherwaren vorsah. Obgleich das Anliegen im Parlament einigen
Anklang fand, war ein indirekter Gegenvorschlag der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) bereits im Oktober 2013 zurückgezogen worden.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.2014
DAVID ZUMBACH
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Das eingeführte Abgrenzungskriterium zwischen warmen und kalten Speisen vermochte
in der Vernehmlassung nicht zu überzeugen. Die nationalen Parteien folgten beim
Fassen ihrer Parolen grösstenteils ihren Abgeordneten. Auf nationaler Ebene gaben die
SVP und die EDU die Ja-Parole aus, die CVP beschloss die Stimmfreigabe und die
restlichen nationalen Parteien fassten die Nein-Parole. Es wichen jedoch etliche
Kantonalsektionen und Jungparteien von den Stimmempfehlungen ihrer Mutterparteien
ab. Von den grossen Verbänden erhielt das Anliegen der GastroSuisse nur gerade
Unterstützung durch den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV). Der
Abstimmungskampf verlief sehr einseitig. Die Befürworter der Vorlage bewarben ihre
Position deutlich häufiger als die Gegner. Dennoch sprachen sich bei einer
Wahlbeteiligung von 45,9% letztlich nur 28,5% der Stimmenden für die Vorlage aus, die
auch in keinem Kanton eine Mehrheit auf sich vereinen konnte. Die höchsten Ja-
Stimmenanteile wurden in den Kantonen Uri (35,4%), Tessin (35,3%) und Jura (35,1%)
gezählt. In den Kantonen Zürich (23,9%), Zug (24,2%) und St. Gallen (26,8%) fand das
Anliegen am wenigsten Rückhalt. 

Abstimmung vom 28. September 2014

Beteiligung: 47,0% 
Ja: 684 563 (28,5%) / 0 Stände
Nein: 1 718 827 (71,5%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP, EDU, GastroSuisse, sgv. 
– Nein: SPS, FDP(9)*, GPS, GLP, BDP, EVP, eco, SBV, TravS.
– Stimmfreigabe: CVP(13)*
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 8

Zwischen Juni und Oktober 2020 führte der Bundesrat eine Vernehmlassung zur
Revision des Mehrwertsteuergesetzes durch. Die Regierung plante unzählige
Änderungen des Mehrwertsteuergesetzes in den Bereichen Steuerpflicht,
Steuerabrechnung und Steuersicherung. Insbesondere war geplant, die ausländischen
Versandhandelsunternehmen neu als Leistungserbringende einzustufen, wodurch sie
als Lieferanten die Mehrwertsteuer auf alle verkauften Produkte entrichten müssten.
Zudem sollten in der Revision zahlreiche parlamentarischen Vorstösse umgesetzt
werden. 

Im September 2021 präsentierte die ESTV ihren Vernehmlassungsbericht zu den 97
eingegangenen Stellungnahmen, unter anderem von 24 Kantonen, 5 Parteien (CVP, FDP,
GPS, SPS und SVP) und 63 Organisationen wie die Dachverbände der Städte und
Gemeinden, Dachverbände der Wirtschaft, FDK und übrige Organisationen aus sehr
heterogenen Bereichen wie die Post oder die SBB, das Mehrwertsteuer-
Konsultativgremium KG, verschiedene Verbände aus dem Gastro- oder
Tourismusbereich, aber beispielsweise auch Amazon Services Europe Sàrl oder Rakuten
Europe Sàrl (beide mit Sitz in Luxembourg), Curafutura und Santésuisse, der
Schweizerische Pensionskassenverband (ASIP), Greenpeace und WWF oder die
Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Dabei stiessen die
zahlreichen Regelungen auf deutlich unterschiedlichen Anklang. Keiner der
Vernehmlassungsteilnehmenden sprach sich gegen die Einführung der
Plattformbesteuerung aus, auch wenn durchaus Vorbehalte oder
Verbesserungsvorschläge vorgebracht wurden. Auch die Auskunftspflicht für
Versandhandels- und Dienstleistungsplattformen oder die Einführung des
elektronischen Nachweises für die Ausfuhr im Reiseverkehr wurden trotz Fragen und
Alternativvorschlägen grundsätzlich akzeptiert.
Als «begrüsst von fast allen» teilte die ESTV verschiedene andere Regelungen, etwa den
reduzierten Steuersatz für Produkte der Monatshygiene, die Steuerausnahme für die
aktive Teilnahme an kulturellen Anlässen oder die Steuerausnahme für Leistungen der
koordinierten Versorgung ein, die jeweils nur von Economiesuisse und teilweise von
SwissHoldings abgelehnt wurden.
Die übrigen Massnahmen stiessen auf mehr oder weniger starke Ablehnungen.
Besonders kritisch zeigten sich der Schweizerische Expertenverband für
Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand (EXPERTsuisse) und das Mehrwertsteuer-
Konsultativgremium, die zahlreiche der weiteren Bestimmungen, teilweise zusammen
mit anderen Akteuren, ablehnten. Auf besonders breiten Widerstand stiess etwa die
Ausweitung der Bezugsteuer bei Business to Business-Leistungen (B2B-Leistungen)

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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ausländischer Unternehmen sowie die Beweiserleichterung für ein Gemeinwesen bei
Subventionen. 9

Finanz- und Ausgabenordnung

Die Neue Finanzordnung 2021 soll es dem Bundesrat ermöglichen, die direkten
Bundessteuern (DBST) und die Mehrwertsteuer (MWST) befristet bis zum 31. Dezember
2035 auch weiterhin erheben zu können. Die geltende Finanzordnung erlaubt ihm dies
lediglich bis 2020. In der Wintersession beriet der Nationalrat als Erstrat den
entsprechenden Bundesbeschluss. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Steuern – sie
machen gemeinsam mit CHF 42 Mrd. pro Jahr mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus – war die Verlängerung an sich unbestritten. Diskutiert wurde
stattdessen über die Frage, ob die Regelung wie bis anhin befristet werden soll oder
nicht – und allenfalls auf wie viele Jahre. Im Vernehmlassungsentwurf hatte der
Bundesrat wie bereits im Bundesbeschluss zur Neuen Finanzordnung im Jahr 2002 eine
Aufhebung der Befristung vorgeschlagen. Die Kantone hatten eine solche Änderung
grösstenteils befürwortet, die Verbände waren ungefähr zur Hälfte dafür, die Parteien
lehnten sie jedoch mehrheitlich ab. Der Bundesrat strich entsprechend den Vorschlag
aus dem Bundesbeschluss, was die Nationalräte jedoch nicht von dessen Diskussion
abhielt. Die sozialdemokratische und die grüne Fraktion beantragten durch einen
Antrag Birrer-Heimo (sp, LU) eine Aufhebung der Befristung mit der Begründung, dass
die Erhebung dieser Steuer aufgrund ihrer Relevanz sowie mangels Alternativen nicht in
Frage gestellt werden könne und daher die regelmässig wiederkehrenden
Abstimmungen darüber keinen Demokratiegewinn, sondern lediglich unnötige Kosten
mit sich bringen würden. Eine erneute Befristung sei zudem nicht zentral für die
kritische Diskussion des Steuersystems des Bundes sowie dessen Ausgaben und
Einnahmen, da eine solche kaum im Rahmen der Neuen Finanzordnung, sondern im
Rahmen von Sachabstimmungen stattfinde. Auf der anderen Seite bevorzugte die SVP-
Fraktion, in Form eines Antrags Amaudruz (svp, GE), eine Befristung der Steuern auf 10
anstelle von 15 Jahren, was dem Volk eine häufigere Überprüfung der Angemessenheit
dieser Steuern erlauben würde. Für den bundesrätlichen Vorschlag argumentierte Leo
Müller (cvp, LU), dass eine erneute Befristung auf 15 Jahre einerseits der Tatsache
Rechnung trage, dass die Aufhebung der Befristung der Bundessteuern bereits 1977,
1979 sowie 1991 an der Urne abgelehnt worden war, dass sie andererseits aber das Volk
nicht bereits in kürzester Zeit wieder an die Urne rufe – wie es bei einer Befristung auf
10 Jahre der Fall wäre. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Nationalrats und nahm
den Entwurf des Bundesrates mit 178 zu 9 Stimmen an. Bestätigt wurde damit auch die
Streichung einer mit dem Inkrafttreten des Biersteuergesetzes vom 6. Oktober 2006
hinfällig gewordenen Übergangsbestimmung zur Erhebung der Biersteuer (Art. 196 Ziff.
15 BV). Die Vorlage geht nun an den Ständerat, abschliessend werden Volk und Stände
über die Verlängerung der Erhebung der Bundessteuern entscheiden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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